
 

 

Der Bürgermeister 
 
 
An die Mitglieder  
des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales 
 

Einladung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales lade ich Sie hiermit 
herzlich ein. 
 
Sitzungstermin: Montag, 13.04.2026, 16:30 Uhr 
Ort, Raum: Raum 120, Senatszimmer, Am Markt 1, 23966 Wismar 

Vor Beginn der Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt. 

 

Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

 
 

 
 

 

2. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
 

 
 

 

3. Bestätigung der Tagesordnung 
 
 

 
 

 

4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.03.2026 
 
 

 
 

 

5. Beschlussvorlagen 
 
 

 
 

 

5.1. Kulturförderung 2026 
hier: Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen 
Wismar/Kantorei Wismar - Projekt: chorsinfonisches Konzert der Kantorei Wismar 
2026 
 

VO/2026/0659 

 
 

 

5.2. Kulturförderung 2026 
hier: Lebenshilfe Kunst und Kultur gGmbH - Projekt: Boulev.ART - 15. Internationales 
Strassentheaterfest 
 

VO/2026/0668 

 
 

 

5.3. Sportförderung 2026 
Hier: Kreissportbund NWM e.V. 
Zuwendung für hauptberufliche Tätigkeit im Sport 
 

VO/2026/0671 

 
 

 

5.4. Sportförderung 2026 
Hier: Yachtclub Wismar v. 1897 e.V. 
Zuwendung für hauptberufliche Tätigkeit im Sport 
 

VO/2026/0672 
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5.5. Sportförderung 2026 
Hier: TSG Wismar e.V. 
Zuwendung für hauptberufliche Tätigkeit im Sport 
 

VO/2026/0673 

 
 

 

5.6. Sportförderung 2026 
Hier: FC Anker Wismar v. 1997 e.V. 
Zuwendung für hauptberufliche Tätigkeit im Sport 
 

VO/2026/0674 

 
 

 

5.7. Sportförderung 2026 
Hier: DLRG Bezirk Wismar e.V. 
Zuwendung für hauptberufliche Tätigkeit im Sport 
 

VO/2026/0675 

 
 

 

5.8. Unterstützung des Fördervereins Poeler Kogge durch Kampagnen bei 
Großveranstaltungen der Hansestadt Wismar 
 

VOP/2026/0648 

 
 

 

6. Sonstiges 
 
 

 
 

 

[Dokumentende] 
 

 
Hinweise 
 
Wenn Sie eine Einwohnerfrage stellen möchten, beachten Sie bitte § 3 Abs 1 der Hauptsatzung der 
Hansestadt Wismar. Danach gilt insbesondere Folgendes: Die Fragen müssen sich auf 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft beziehen, sollen kurz und sachlich sein und eine kurze 
Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen sich nur auf einen Gegenstand von allgemeinem Interesse 
beziehen und keine Wertung enthalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christa Hagemann 
Ausschussvorsitzende[Dokumentende] 
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